
 

 
 
 
 

Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz 
 
Zum 1.8.2009 ist das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz in Kraft getreten, das 
Steuerhinterziehungen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten erschweren soll. 
Steuerpflichtigen mit Geschäftsbeziehung zu sog. Steueroasen werden dazu erhöhte 
Mitwirkungspflichtigen auferlegt, die mit Sanktionen flankiert sind. Als Steueroasen 
werden dabei solche Staaten angesehen, die sich trotz diplomatischer Aufforderung 
verweigern, Auskünfte in Steuersachen nach OECD-Standards zu erteilen.  
 
Das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz regelt im Wesentlichen den Rahmen, 
während einzelne Aufzeichnungspflichten und Sanktionen in der Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsverordnung enthalten sein sollen, die bislang nur Entwurfsform 
vorliegt. Die als Steueroasen eingestuften Staaten sind noch nicht definiert und sol-
len demnächst in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht wer-
den. Zur Vermeidung bieten mehrere Staaten eine Kooperation nach den OECD-
Standards an. 
 
Der Entwurf der Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung sieht folgende Auf-
zeichnungspflichten vor: 
 
• Für die Geschäftsbeziehungen zu fremden Dritten aus den betroffenen Regionen 

müssen insbesondere Art und Umfang der Geschäftsbeziehung, Verträge und 
Vereinbarungen, genutzte materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter, die aus-
geübten Funktionen und Risiken, die bedeutsamen Markt- und Wettbewerbsver-
hältnisse sowie die gewählte Geschäftsstrategie aufgezeichnet werden. 

• Ist der Geschäftspartner eine Gesellschaft, sind die natürlichen Personen zu nen-
nen, die unmittelbar oder mittelbar Gesellschafter oder Anteilseigner dieser Ge-
sellschaft sind. Dies gilt nur dann nicht, wenn ein Großteil der Aktien der Gesell-
schaft, der Gesellschafter oder Anteilseigner an einer anerkannten Börse gehan-
delt werden. 

• Die Aufzeichnungen hinsichtlich Geschäftsbeziehungen müssen zeitnah erfüllt 
werden. 

 
Überschreiten die Entgelte für die betroffenen Geschäftsbeziehungen je Person und 
Wirtschaftsjahr EUR 10.000 nicht, müssen die besonderen Aufzeichnungen nicht 
geführt werden (Bagatellgrenze). 
 
Weitere Pflichten: 
 
• Bei Geschäftsbeziehungen zu Kreditinstituten in Steueroasen muss der Steuer-

pflichtige nach Aufforderung der Finanzbehörden die Richtigkeit und Vollständig-
keit seiner Angaben an Eides statt versichern. 

• Zudem muss der Steuerpflichtige die deutschen Steuerbehörden bevollmächti-
gen, in seinem Namen Auskünfte von den betroffenen Kreditinstituten zu verlan-
gen. 

 
 



 

 
 
 
 
• Beträgt die Summe der positiven Einkünfte aus den Überschusseinkunftsarten 

mehr als EUR 500.000, sind die Aufzeichnungen und Unterlagen über die 
zugrundeliegenden Einnahmen und Werbungskosten sechs Jahre aufzubewah-
ren. 

• Gleichzeitig wird beim Überschreiten der EUR-500.000-Grenze eine Außenprü-
fung generell zulässig. 

 
Werden die erhöhten Mitwirkungspflichten nicht erfüllt, können nach dem Verord-
nungsentwurf, teilweise unter bestimmten weiteren Voraussetzungen, insbesondere 
folgende Sanktionen verhängt werden: 
 
• Einnahmen aus Geschäften mit Geschäftspartner aus Steueroasen können nicht 

durch Abzug von Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten gemindert werden. 
• Ausländischen Gesellschaften wird die Entlastung vom Quellensteuerabzug nach 

§ 50d EStG versagt. 
• Steuerermäßigungen oder Steuerfreistellungen (bspw. Abgeltungssteuer, Teilein-

künfteverfahren sowie Steuerbefreiung nach § 8b KStG und vergleichbare Rege-
lungen in Doppelbesteuerungsabkommen) im Zusammenhang mit Dividenden-
einkünften aus Steueroasen werden eingeschränkt. 

 
Die Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung und damit die dort geregelten 
Sanktionen sollen erstmals für den Veranlagungszeitraum 2010 gelten. Werden die 
Mitwirkungspflichten hinsichtlich Kreditinstitute in den betroffenen Regionen verletzt, 
wird nach dem Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz vermutet, dass steuerpflich-
tige Einkünfte vorhanden bzw. höher als erklärt sind. Zudem wird eine Außenprüfung 
ohne weiteres zulässig. Es ist dem Vernehmen nach geplant, das Verfahren zum 
Verordnungserlass noch in der laufenden Legislaturperiode abzuschließen. Anderen-
falls wäre die weitere Entwicklung im Hinblick auf die künftige Regierungsbildung ge-
gebenenfalls offen. 
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